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Antrag 

der Abgeordneten Dieter Arnold, Prof. Dr. Ingo Hahn, Harald Meußgeier und 
Fraktion (AfD) 

Endverbraucher vor Smart Meter-Zwang schützen!  
Freie Stromzählerwahl für selbstbestimmte Bürger!  

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich im Sinne des Verbraucherschutzes auf allen 
politischen Ebenen dafür einzusetzen, dass Stromendverbrauchern die freie Wahl zwi-
schen einem Smart Meter, einer modernen Messeinrichtung und dem bewährten Fer-
raris-Zähler eingeräumt wird. Ferner soll verhindert werden, dass zusätzliche Kosten, 
die durch die Installation und Inbetriebnahme von Smart Metern entstehen, auf sämtli-
che Stromendverbraucher umverteilt werden. 

 

 

Begründung: 

Mit dem Ende Mai 2023 in Kraft getretenen „Gesetz zum Neustart der Digitalisierung 
der Energiewende (GNDEW)“ will die Bundesregierung durch einen Rollout „intelligen-
ter Messgeräte (Smart Meter)“ die sog. Energiewende vorantreiben.1 

Das Gesetz sieht dabei verbindliche Zielvorgaben bis zum Jahr 2030 vor, bis zu denen 
Messstellenbetreiber verpflichtet sind, angeschlossene Verbrauchsstellen schrittweise 
mit Smart Metern auszustatten. So ist die Installation von Smart Metern ab dem Jahr 
2025 in denjenigen Privathaushalten gesetzlich vorgeschrieben, die einen Jahresstrom-
verbrauch von mehr als 6 000 kWh haben oder eine Photovoltaikanlage mit einer in-
stallierten Leistung von mehr als 7 kW betreiben. 

Laut Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Dr. Robert Habeck dient das Ge-
setz insbesondere als Grundlage für ein digitalisiertes Energiesystem, welches eine ge-
nauere Erfassung sowie Überwachung des Stromverbrauchs vorsieht und so die Stabi-
lität des Stromnetzes unter dem Einfluss volatiler sog. Erneuerbarer Energien sichern 
soll. 

Angesichts der gegenwärtigen Situation, in der Deutschland insbesondere durch die 
Abschaltung seiner letzten verbliebenen Kernkraftwerke Strom importieren muss und 
der Gesamtstrombedarf zukünftig weiter ansteigen wird, ist eine lokale bzw. überregio-
nale Strommangellage durch die weitere Inbetriebnahme von Ladestationen für die 
Elektromobilität sowie der politisch vorangetriebenen Umstellung der deutschen Heiz-
infrastruktur auf Wärmepumpen zu erwarten.2 Somit besteht künftig die Möglichkeit, 
dass die Bundesregierung durch die Einführung von sogenannten intelligenten Mess-
geräten bei Stromknappheit gezielt bestimmte Endverbraucher mit einem hohen indivi-
duellen Strombedarf abschalten kann. Die technischen Voraussetzungen wären hierfür 
mit sog. Smart Metern in jedem Fall erfüllt. 

                                                           
1  https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Energie/smart-meter.html 
2  https://www.stromauskunft.de/stromanbieter-wechsel/stromanbieter-wechsel-faq/was-sind-rlm-
 stromzaehler-/ 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Energie/smart-meter.html
https://www.stromauskunft.de/stromanbieter-wechsel/stromanbieter-wechsel-faq/was-sind-rlm-stromzaehler-/
https://www.stromauskunft.de/stromanbieter-wechsel/stromanbieter-wechsel-faq/was-sind-rlm-stromzaehler-/
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Doch nicht nur gezielte Abschaltungen (sog. Brownouts), sondern auch Cyberangriffe 
auf die Netze und Verteilerstrukturen würden durch die flächendeckende Einführung 
von Smart Metern vereinfacht. Ein Überwinden von Sicherheitseinrichtungen einzelner 
Fabrikate könnte hierbei zu fatalen Folgen für die Verteilinfrastruktur führen, indem 
durch provozierte Lastabwürfe von Verbrauchern die Netzinfrastruktur gezielt überlastet 
und beschädigt werden könnte. 

Schließlich stellen die weitreichenden Überwachungsmöglichkeiten erhebliche Risiken 
für die Datensicherheit und Privatsphäre unserer Endverbraucher dar. Daher ist es im 
Sinne eines starken und konsequenten Verbraucherschutzes unerlässlich, für eine um-
fassende Wahlfreiheit bei Verbrauchserfassungseinrichtungen zu sorgen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und 
Digitalisierung 

Antrag der Abgeordneten Dieter Arnold, Prof. Dr. Ingo Hahn, Harald Meußgeier 
und Fraktion (AfD) 
Drs. 19/543 

Endverbraucher vor Smart Meter-Zwang schützen!  
Freie Stromzählerwahl für selbstbestimmte Bürger!  

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Florian Köhler 
Mitberichterstatter: Tobias Beck 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, 
Medien und Digitalisierung federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse ha-
ben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 6. Sitzung am 
14. März 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Stephanie Schuhknecht 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Dieter Arnold, Prof. Dr. Ingo Hahn, Harald Meußgeier und 
Fraktion (AfD) 

Drs. 19/543, 19/1856 

Endverbraucher vor Smart Meter-Zwang schützen!  
Freie Stromzählerwahl für selbstbestimmte Bürger!  

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Ludwig Hartmann 

IV. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Tobias Reiß



Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Wir haben vor der Mittagspause noch einen kur-

zen Tagesordnungspunkt abzuwickeln, den Tagesordnungspunkt 5:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, anschließend eine Europaangelegenheit und 

Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die 

SPD-Fraktion, die Fraktionen von FREIEN WÄHLERN und CSU und die AfD-Fraktion. 

Ich bitte, die Gegenstimmen anzuzeigen. – Enthaltungen? – Damit übernimmt der 

Landtag diese Voten.

Wir kommen zur Mittagspause und beginnen wieder um 13:10 Uhr.

(Unterbrechung von 12:42 bis 13:13 Uhr)

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir nehmen die Sitzung nach der Mittagspause wie-

der auf. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Bevor wir in den Tagesordnungs-

punkt 6 einsteigen, gebe ich noch die Ergebnisse der vorhin durchgeführten Wahlen 

eines Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags sowie eines Schriftführers bekannt.

Ich komme zunächst zur Wahl eines Vizepräsidenten – Tagesordnungspunkt 3: Ge-

wählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei der 

Ermittlung der erforderlichen Mehrheit werden Enthaltungen nicht berücksichtigt. An 

der Wahl haben sich 160 Abgeordnete beteiligt. Es war keine Stimme ungültig. Auf 
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Herrn Abgeordneten Benjamin Nolte entfielen 28 Ja-Stimmen und 129 Nein-Stimmen. 

Der Stimme enthalten haben sich 3 Abgeordnete. Damit hat der Abgeordnete Benja-

min Nolte nicht die erforderliche Mehrheit der Stimmen erreicht.

Nun gebe ich das Ergebnis der vorher durchgeführten Wahl eines Schriftführers des 

Bayerischen Landtags – Tagesordnungspunkt 4 – bekannt: Auch hier ist gewählt, wer 

mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei der Ermittlung der 

erforderlichen Mehrheit werden Enthaltungen nicht berücksichtigt. An der Wahl haben 

164 Abgeordnete teilgenommen. Ungültig war 1 Stimme. Auf Herrn Abgeordneten Os-

kar Atzinger entfielen 26 Ja-Stimmen und 134 Nein-Stimmen. Der Stimme enthalten 

haben sich 3 Abgeordnete. Damit ist Herr Abgeordneter Oskar Atzinger nicht mit der 

erforderlichen Mehrheit der Stimmen gewählt. Die Tagesordnungspunkte 3 und 4 sind 

damit erledigt.
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